
Einladung 
Sartorius Aktiengesellschaft 
Ordentliche Hauptversammlung 2025

ISIN DE0007165607 und 
ISIN DE0007165631



Wir laden die Aktionäre der Sartorius Aktiengesellschaft mit Sitz in Göttingen zur ordentlichen Hauptversammlung der 
Gesellschaft ein, die 

am Donnerstag, den 27. März 2025, um 12.00 Uhr (MEZ)

ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung als 

virtuelle Hauptversammlung

abgehalten wird. Die gesamte Versammlung wird für teilnahmeberechtigte Aktionäre und ihre Bevollmächtigten im passwort-
geschützten Internetservice, der über einen Link auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.sartorius.com/hauptversammlung

erreichbar ist (HV-Portal), live mit Bild und Ton übertragen.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist die Veranstaltungshalle in der Annastraße 29, 37075 Göttingen. 
Für Aktionäre und deren Bevollmächtigte besteht mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft im Hinblick auf 
die Abhaltung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung kein Recht und keine Möglichkeit zur Anwesenheit 
am Ort der Versammlung.

Nähere Bestimmungen und Erläuterungen zur Teilnahme der Aktionäre an der virtuellen Hauptversammlung, der Ausübung 
des Stimmrechts und zu weiteren hauptversammlungsbezogenen Rechten der Aktionäre sind im Anschluss an die 
Tagesordnung abgedruckt.
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I. Tagesordnung 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Sartorius Aktiengesellschaft und des gebilligten 
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024, des zusammengefassten Lageberichts für die Sartorius 
Aktiengesellschaft und den Konzern jeweils mit dem darin eingeschlossenen erläuternden Bericht des 
Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB sowie dem Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das 
Geschäftsjahr 2024 
 

Die genannten Unterlagen einschließlich des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des 
Bilanzgewinns sind im Internet veröffentlicht unter der Adresse: www.sartorius.com/hauptversammlung 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss gebilligt; der 
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Feststellung des Jahresabschlusses bzw. eine Billigung des 
Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung ist in diesem Fall durch das Gesetz nicht vorgesehen. 
Vielmehr sind die vorgenannten Unterlagen der Hauptversammlung nach der gesetzlichen Regelung (§ 176 
Abs. 1 Satz 1 AktG) lediglich zugänglich zu machen. Dementsprechend erfolgt zu Tagesordnungspunkt 1 keine 
Beschlussfassung der Hauptversammlung. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sartorius Aktiengesellschaft  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für das Geschäftsjahr 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinn der 
Gesellschaft in Höhe von € 263.445.327,26 wie folgt zu verwenden: 

Zahlung einer Dividende von je € 0,73 
pro dividendenberechtigter Stammstückaktie    =   € 24.988.577,44 

Zahlung einer Dividende von je € 0,74 
pro dividendenberechtigter Vorzugsstückaktie    =   € 25.757.378,32 

Vortrag auf neue Rechnung         € 212.699.371,50 

Insgesamt:           € 263.445.327,26 

Der vorstehende Beschlussvorschlag berücksichtigt, dass zum Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung von der Gesellschaft insgesamt 3.209.072 Stammaktien und insgesamt 2.632.732 
Vorzugsaktien als eigene Aktien gehalten werden, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Falls 
sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die 
Verwendung des Bilanzgewinns ändern sollte, wird bei unverändertem Betrag der Dividende pro 
dividendenberechtigter Stammstückaktie und pro dividendenberechtigter Vorzugsstückaktie ein 
entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt werden.  

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den 
Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 1. April 2025, zur Zahlung fällig. 

  

http://www.sartorius.com/hauptversammlung
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands 
für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des 
Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen. 

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers für eine prüferische 
Durchsicht oder Prüfung unterjähriger Finanzberichte | Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2025 und 
im Geschäftsjahr 2026 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung sowie Wahl des 
Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025  
 
Jeweils gestützt auf die Empfehlung des Auditausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, wie folgt zu 
beschließen:  

5.1 Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wird 

- zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 sowie zum 
Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht oder Prüfung unterjähriger Finanzberichte / 
Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2025; und 

- zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht oder Prüfung unterjähriger 
Finanzberichte / Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2026 im Zeitraum bis zur 
nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2026 

bestellt. 

5.2 Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, 
wird auch zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für die Sartorius Aktiengesellschaft und den 
Konzern für das Geschäftsjahr 2025 gewählt. 

Die Wahl zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts erfolgt vorsorglich für den Fall, dass der 
deutsche Gesetzgeber im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 hinsichtlich der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen eine Wahl des Prüfers des 
Nachhaltigkeitsberichts durch die Hauptversammlung vorsehen sollte.  

Über die vorstehenden Punkte 5.1 und 5.2 soll jeweils gesondert abgestimmt werden. 

Der Auditausschuss hat gemäß Artikel 16 Abs. 2 Unterabs. 3 der EU-Abschlussprüferverordnung in seiner 
Empfehlung erklärt, dass diese frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine 
Beschränkung im Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers oder einer bestimmten 
Prüfungsgesellschaft im Sinne des Artikel 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde. 

6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für  die Mitglieder des Vorstands 
 
Gemäß § 120a Abs. 1 AktG beschließt die Hauptversammlung börsennotierter Gesellschaften bei jeder 
wesentlichen Änderung, mindestens jedoch alle vier Jahre über die Billigung des nach § 87a AktG vom 
Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder. 
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Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 29. März 2023 hat unter Tagesordnungspunkt 6 das 
durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft am 10. Februar 2023 beschlossene Vergütungssystem für die 
Mitglieder des Vorstands (Vergütungssystem 2023) gemäß § 120a Abs. 1 AktG gebilligt.  

Der Aufsichtsrat hat am 6. Dezember 2024 unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 87a Abs. 1 AktG ein 
geändertes Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands beschlossen (Vergütungssystem 2025), 
welches das Vergütungssystem 2023 aktualisiert und punktuell ändert.  

Das Vergütungssystem 2025 für die Mitglieder des Vorstands ist gemäß § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG über die 
Internetseite der Gesellschaft unter www.sartorius.com/hauptversammlung zugänglich. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das Vergütungssystem 2025 für die Mitglieder des Vorstands gemäß § 120a Abs. 
1 AktG zu billigen.  

7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 
 
Gemäß § 162 AktG erstellen Vorstand und Aufsichtsrat jährlich einen Bericht über die im letzten Geschäftsjahr 
jedem einzelnen gegenwärtigen oder früheren Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und 
geschuldete Vergütung (Vergütungsbericht) und legen diesen Vergütungsbericht der Hauptversammlung 
gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vor. 

Der von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024 erstellte Vergütungsbericht wurde gemäß den 
Vorgaben des § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer geprüft. Der vom Abschlussprüfer erstellte 
Vermerk ist dem Vergütungsbericht beigefügt.  

Der nach § 162 AktG erstellte und geprüfte Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 ist gemäß § 124a 
Satz 1 Nr. 4 AktG über die Internetseite der Gesellschaft unter www.sartorius.com/hauptversammlung 
zugänglich.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für 
das Geschäftsjahr 2024 zu billigen.  

8. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung zur weiteren Ermöglichung virtueller 
Hauptversammlungen 
 
Gemäß § 118a Absatz 1 Satz 1 AktG in Verbindung mit § 13a der Satzung der Gesellschaft ist der Vorstand 
ermächtigt, vorzusehen, dass Hauptversammlungen der Gesellschaft, die bis einschließlich 31. August 2025 
abgehalten werden, ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der 
Hauptversammlung abgehalten werden (virtuelle Hauptversammlung).  

Damit die Gesellschaft auch nach dem Ablauf des 31. August 2025 die Möglichkeit hat, Hauptversammlungen 
rein virtuell abzuhalten, soll diese Ermächtigung verlängert werden. Die gesetzlich mögliche Höchstlaufzeit 
der Ermächtigung von fünf Jahren soll dabei nicht ausgeschöpft, sondern die neue Ermächtigung wiederum 
auf einen Zeitraum von zwei Jahren beschränkt werden.  

Bei seiner Entscheidung über das Format künftiger Hauptversammlungen beabsichtigt der Vorstand wie 
bisher, den Aufsichtsrat einzubeziehen.  

  

http://www.sartorius.com/hauptversammlung
http://www.sartorius.com/hauptversammlung
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

§ 13a der Satzung (Virtuelle Hauptversammlung) wird wie folgt neu gefasst:  

„Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Hauptversammlungen der Gesellschaft, die bis 
einschließlich 31. August 2027 abgehalten werden, ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung (§ 118a Absatz 1 
Satz 1 AktG) nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften abgehalten werden.“ 

*  *  * 

II. Bericht des Vorstands zur Verwendung eigener 
Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts 
Der Vorstand der Sartorius Aktiengesellschaft erstattet der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft 
am 27. März 2025 den folgenden Bericht zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre: 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. März 2024 hat unter Tagesordnungspunkt 7 im Rahmen der 
Erteilung einer neuen Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb und zur Verwendung eigener 
Aktien mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss u.a. den Aufsichtsrat ermächtigt, eigene Aktien der 
Gesellschaft zur Bedienung von Erwerbsrechten zu verwenden, die mit Mitgliedern des Vorstands der 
Gesellschaft im Rahmen der Regelungen zur Vorstandsvergütung vereinbart werden oder wurden (die 
„Vergütungsermächtigung 2024“). Gemäß den Vorgaben der Vergütungsermächtigung 2024 können 
eigene Aktien dabei insbesondere Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft als Vergütungsbestandteil 
angeboten, zugesagt und übertragen werden. Die Mitgliedschaft im Vorstand muss dabei zum Zeitpunkt des 
Angebots, der Zusage oder der Übertragung bestehen. Sofern eigene Aktien im Rahmen der 
Vergütungsermächtigung 2024 für vorstehend genannte Zwecke verwendet werden, ist gemäß den 
Vorgaben des vorgenannten Hauptversammlungsbeschlusses das Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossen.  

Nach dem geltenden, durch die Hauptversammlung der Gesellschaft am 29. März 2023 unter 
Tagesordnungspunkt 6 gebilligten Vergütungssystem für den Vorstand kann den Vorstandsmitgliedern als 
weitere langfristige variable Vergütungskomponente auf individueller Grundlage eine Vergütung in Form von 
Aktien der Gesellschaft gewährt werden (Aktienvergütung). Mit diesen Aktien, die einer mindestens 
vierjährigen Haltefrist unterliegen, nimmt das begünstigte Vorstandsmitglied für einen mehrjährigen Zeitraum 
an positiven und negativen Kursentwicklungen teil. Bei den gewährten Aktien kann es sich um eigene Stamm- 
und/oder eigene Vorzugsaktien der Gesellschaft handeln. Für Zwecke der Aktienvergütung wird vom 
Aufsichtsrat ein Gesamtzuteilungswert festgelegt, der anhand des aktuellen Börsenkurses der betreffenden 
Aktiengattung zum Zeitpunkt der Zusage in eine entsprechende Anzahl von Aktien umgerechnet wird. Die 
betreffenden Aktien werden sodann sämtlich auf den Begünstigten übertragen, dürfen aber vom 
Begünstigten nicht vor Ablauf der Haltefrist veräußert werden. Für den Fall eines vorzeitigen Ausscheidens 
des Begünstigten aus dem Vorstand kann ferner vorgesehen werden, dass die gewährten Aktien, abhängig 
vom Zeitpunkt des Ausscheidens, ganz oder teilweise verfallen und vom Begünstigten an die Gesellschaft 
zurück zu übertragen sind.  

Im Zeitraum seit der letzten ordentlichen Hauptversammlung am 28. März 2024 bis zur Bekanntmachung der 
Einberufung der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung im Bundesanzeiger wurden insgesamt 1.500 
eigene Stammaktien sowie insgesamt 1.207 eigene Vorzugsaktien der Gesellschaft (und damit insgesamt 
2.707 eigene Aktien, entsprechend rund 0,004 % des Grundkapitals) auf Grundlage der 
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Vergütungsermächtigung 2024 jeweils unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre als Aktienvergütung 
verwendet. Die verwendeten eigenen Aktien wurden vom Aufsichtsrat im Rahmen des geltenden 
Vergütungssystems dem Mitglied des Vorstands der Gesellschaft, Dr. Florian Funck, als Aktienvergütung für 
seine Tätigkeit als Mitglied des Vorstands vor Beginn des Vorstandsamtes zugesagt und an ihn im April 2024 
nach Beginn seines Amtes übertragen.  

Aktienbasierte Vergütungen dienen der Stärkung der Motivation von Führungskräften sowie deren 
Identifikation mit der Gesellschaft, an deren Entwicklung sie durch eine Beteiligung in Aktien teilhaben 
können. Durch geeignete Haltefristen kann dabei insbesondere auch dem Anliegen der Förderung einer 
nachhaltigen Unternehmensentwicklung und einer langfristigen Steigerung des Unternehmenswerts als 
übergeordnete strategische Zielsetzung angemessen Rechnung getragen und die Teilnahme der 
Berechtigten sowohl an Kursgewinnen als auch Kursverlusten erreicht werden. Die Aktienvergütung dient 
ferner dazu, qualifizierte Führungskräfte zu gewinnen bzw. an das Unternehmen zu binden. Eine Verwendung 
von eigenen Aktien für diese Zwecke ist nur möglich, wenn das Bezugsrecht der Aktionäre auf die 
betreffenden Aktien ausgeschlossen wird. Aus den vorstehenden Gründen lag der Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre für die genannten Zwecke im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre und 
war sachlich gerechtfertigt.  

Zu anderen als den oben beschriebenen Zwecken wurden eigene Aktien der Gesellschaft im Zeitraum 
zwischen der letzten Hauptversammlung am 28. März 2024 und der Bekanntmachung der Einberufung der 
diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung im Bundesanzeiger nicht verwendet.  

Ein Erwerb eigener Aktien erfolgte im Zeitraum zwischen der letzten Hauptversammlung am 28. März 2024 
und der Bekanntmachung der Einberufung der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung im 
Bundesanzeiger nicht.  

Zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung im 
Bundesanzeiger hält die Gesellschaft insgesamt 3.209.072 eigene Stammaktien und 2.632.732 eigene 
Vorzugsaktien. 

 

*  *  * 

III. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im 
Zeitpunkt der Einberufung 
Zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger hat die 
Gesellschaft 74.880.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien ausgegeben, die aus je 
37.440.000 Stammaktien und stimmrechtslosen Vorzugsaktien bestehen. Vorzugsaktien gewähren außer in 
den gesetzlich bestimmten Fällen kein Stimmrecht. Soweit ein Stimmrecht besteht, gewährt jede Stamm- 
bzw. Vorzugsaktie in der Hauptversammlung eine Stimme. 

Sofern die vorstehende Tagesordnung nicht durch gesonderte Bekanntmachung um zusätzliche Punkte 
ergänzt wird, bei denen Vorzugsaktien stimmberechtigt sind, sind bei den Abstimmungen in der vorliegenden 
Hauptversammlung nur die Stammaktien stimmberechtigt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte entspricht 
daher der Gesamtzahl der Stammaktien und beträgt zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung 
der Hauptversammlung im Bundesanzeiger 37.440.000.  
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Aus unmittelbar oder mittelbar gehaltenen eigenen Aktien steht der Gesellschaft gemäß § 71b AktG kein 
Stimmrecht zu. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der 
Hauptversammlung im Bundesanzeiger 3.209.072 Stamm- und 2.632.732 Vorzugsaktien der Gesellschaft als 
eigene Aktien. 

 

*  *  * 

IV. Weitere Angaben zur Einberufung 
1. Virtuelle Hauptversammlung; HV-Portal 
 
Auf Grundlage von § 118a AktG i.V.m. § 13a der Satzung der Sartorius Aktiengesellschaft hat der Vorstand der 
Gesellschaft entschieden, die vorliegende Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne 
physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abzuhalten. Für 
Aktionäre und deren Bevollmächtigte (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) besteht 
daher kein Recht und keine Möglichkeit zur Anwesenheit am Ort der Versammlung. 

Es ist beabsichtigt, dass sämtliche Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat am Ort der Versammlung 
anwesend sein werden. 

Wir bitten um besondere Beachtung der nachfolgenden Angaben hinsichtlich des Ablaufs der 
Versammlung und der Ausgestaltung der Aktionärsrechte.  

Die gesamte Versammlung wird für teilnahmeberechtigte Aktionäre und ihre Bevollmächtigten im 
passwortgeschützten Internetservice, der über einen Link auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

www.sartorius.com/hauptversammlung 

erreichbar ist (nachfolgend: HV-Portal), live mit Bild und Ton übertragen.  

Teilnahmeberechtigte Aktionäre und ihre Bevollmächtigten haben die Möglichkeit, sich zu der 
Hauptversammlung über das HV-Portal elektronisch zuzuschalten und dort die gesamte Hauptversammlung 
live mit Bild und Ton zu verfolgen sowie Aktionärsrechte auszuüben. Über das HV-Portal können 
teilnahmeberechtigte Aktionäre und ihre Bevollmächtigten gemäß dem hierfür vorgesehenen Verfahren 
unter anderem das Stimmrecht ausüben, von ihrem Rede- und Auskunftsrecht Gebrauch machen, 
Widerspruch zu Protokoll erklären und vor der Versammlung Stellungnahmen einreichen.  

Die für die Nutzung des HV-Portals erforderlichen Zugangsdaten werden den Aktionären bzw. ihren 
Bevollmächtigten nach Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen für die Hauptversammlung zugesandt. 

2. Stimmberechtigte Aktien  
 
Sofern die vorstehende Tagesordnung nicht durch gesonderte Bekanntmachung um zusätzliche Punkte 
ergänzt wird, bei denen Vorzugsaktien stimmberechtigt sind, sind bei den Abstimmungen in der vorliegenden 
Hauptversammlung nur die Inhaber von Stammaktien stimmberechtigt. Soweit in den nachstehenden 
Erläuterungen auf eine Stimmrechtsausübung oder Stimmrechtsvertretung von Aktionären Bezug 
genommen wird, betreffen diese Erläuterungen daher, sofern keine solche Erweiterung der Tagesordnung 
erfolgt, nur die Stimmrechtsausübung bzw. Stimmrechtsvertretung durch Stammaktionäre.  

http://www.sartorius.com/hauptversammlung
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3. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die A usübung des Stimmrechts 
 
Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und, soweit ihre Aktien stimmberechtigt sind, auch zur 
Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 
20. März 2025 (24.00 Uhr (MEZ)) unter der weiter unten genannten Adresse angemeldet und ihre 
Berechtigung zur Teilnahme nachgewiesen haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und 
muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. 

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung 
und, soweit ihre Aktien stimmberechtigt sind, zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Der Nachweis 
bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erstellt sein. Zum Nachweis 
reicht ein Nachweis über den Anteilsbesitz gemäß § 67c Abs. 3 AktG in jedem Fall aus. Der Nachweis hat sich 
auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung (d.h. auf den Geschäftsschluss des 5. 
März 2025 (24.00 Uhr (MEZ)), sog. Nachweisstichtag, Record Date) zu beziehen und muss der Gesellschaft 
spätestens bis zum Ablauf des 20. März 2025 (24.00 Uhr (MEZ)) unter der weiter unten genannten Adresse 
zugehen.  

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und, soweit die 
Aktien stimmberechtigt sind, die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des 
Anteilsbesitzes erbracht hat. Die jeweilige Berechtigung bemisst sich dabei ausschließlich nach dem 
Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die 
Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des 
Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und 
den Umfang des Stimmrechts, soweit die Aktien stimmberechtigt sind, ausschließlich der Anteilsbesitz des 
Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien 
besitzen und erst danach Aktionär werden, sind daher aus eigenem Recht nicht zur Teilnahme an der virtuellen 
Hauptversammlung und, soweit die Aktien stimmberechtigt sind, zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt. 
Für die Dividendenberechtigung hat der Nachweisstichtag keine Bedeutung. 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes sind an folgende Anmeldeadresse zu übermitteln: 

Sartorius Aktiengesellschaft  
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 

oder per E-Mail: sartorius@linkmarketservices.eu 

Nach Eingang der Anmeldung sowie des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären die 
Zugangsdaten für die Nutzung des HV-Portals übersandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die 
Anmeldung und Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 

4. Verfahren für die Stimmrechtsausübung 
 
Zur Ausübung des Stimmrechts sind eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des 
Anteilsbesitzes erforderlich. Die Stimmrechtsausübung durch die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten erfolgt 
im Wege der (elektronischen) Briefwahl oder durch die hierzu bevollmächtigten, mit entsprechenden 
Weisungen ausgestatteten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.  

a) Stimmrechtsausübung per (elektronischer) Briefwahl 
Teilnahmeberechtigte Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten können ihr Stimmrecht im Wege der 
elektronischen Kommunikation per Briefwahl ausüben. Hierfür können sie ihre Stimme (ausschließlich) 
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über das HV-Portal unter www.sartorius.com/hauptversammlung bis spätestens zu dem in der 
virtuellen Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung 
angekündigten Zeitpunkt am Tag der Hauptversammlung am 27. März 2025 abgeben, ändern oder 
widerrufen. Für die Fristwahrung ist der Eingang des jeweiligen Votums bei der Gesellschaft 
entscheidend. 

Es wird darauf hingewiesen, dass andere Kommunikationswege für die Briefwahl nicht zur Verfügung 
stehen, insbesondere keine Übersendung der Briefwahlstimme per Post. 

b) Stimmrechtsausübung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft  
Die Sartorius Aktiengesellschaft bietet den teilnahmeberechtigten Aktionären, soweit sie zur Ausübung 
des Stimmrechts berechtigt sind, an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene 
Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Die Vollmacht und Weisungen 
sind in Textform zu erteilen. 

Ein Vollmachtsformular und weitere Informationen zur Bevollmächtigung werden den ordnungsgemäß 
angemeldeten Personen zusammen mit den Zugangsdaten für die Nutzung des HV-Portals übersandt. 
Diejenigen Aktionäre, die den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft Vollmacht und Weisungen erteilen 
möchten, werden gebeten, hierzu das HV-Portal unter www.sartorius.com/hauptversammlung oder das 
ihnen übersandte Vollmachts- und Weisungsformular zu verwenden. Alternativ wird das Vollmachts- und 
Weisungsformular den Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten auch jederzeit auf Verlangen zugesandt 
und ist außerdem im Internet unter www.sartorius.com/hauptversammlung abrufbar. 

Vollmacht und Weisungen ordnungsgemäß angemeldeter Aktionäre an die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft müssen der Gesellschaft  

- entweder bis zum 26. März 2025, 18.00 Uhr (MEZ), unter der vorstehend in Abschnitt IV.3 für die 
Anmeldung zur Hauptversammlung angegebenen Postanschrift oder E-Mail-Adresse  

- oder über das HV-Portal unter www.sartorius.com/hauptversammlung bis spätestens zu dem in der 
virtuellen Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung 
angekündigten Zeitpunkt am Tag der Hauptversammlung am 27. März 2025  

zugehen. 

Entsprechendes gilt für die Änderung oder den Widerruf von Vollmacht und Weisungen. Entscheidend 
ist jeweils der Eingang bei der Gesellschaft. 

Informationen zur Stimmrechtsvertretung stehen unseren Aktionären auch im Internet unter  
www.sartorius.com/hauptversammlung zur Verfügung. 

Eine Beauftragung der Stimmrechtsvertreter zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, insbesondere zur 
Antrag- und Fragenstellung sowie zur Einlegung von Widersprüchen ist ausgeschlossen. 

c) Stimmrechtsausübung durch sonstige Bevollmächtigte 
Aktionäre, die ihr Stimmrecht nicht persönlich ausüben möchten, können dieses auch durch sonstige 
Bevollmächtigte, auch durch ein Kreditinstitut oder einen sonstigen Intermediär oder eine 
Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch im Fall einer Stimmrechtsausübung durch einen 
Bevollmächtigten sind eine fristgerechte Anmeldung des betreffenden Aktienbestands und ein Nachweis 
des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt ein Aktionär 
mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
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Auch diese Bevollmächtigten können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können 
das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre im Rahmen ihrer jeweiligen Vollmacht lediglich 
im Wege der (elektronischen) Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter -)Vollmacht und Weisung an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. 

Vollmachten können sowohl gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der 
Gesellschaft erteilt werden. 

Für die Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft und die Übermittlung des Nachweises einer 
gegenüber dem Vertreter erklärten Bevollmächtigung bzw. deren Änderung oder Widerruf stehen  

- bis zum 26. März 2025, 18.00 Uhr (MEZ), die vorstehend in Abschnitt IV.3 für die Anmeldung zur 
Hauptversammlung genannte Postanschrift und E-Mail-Adresse; sowie 

- bis zum Ende der Hauptversammlung am 27. März 2025 das HV-Portal unter 
www.sartorius.com/hauptversammlung  

zur Verfügung. 

Entscheidend ist jeweils der Eingang bei der Gesellschaft. Am Tag der virtuellen Hauptversammlung 
können Vollmachten daher ausschließlich unter Nutzung des unter 
www.sartorius.com/hauptversammlung zugänglichen HV-Portals abgegeben, geändert oder 
widerrufen werden. Soll der Bevollmächtigte das Stimmrecht des Aktionärs ausüben, ist insoweit auf eine 
rechtzeitige Vollmachtserteilung vor der betreffenden Abstimmung zu achten.  

Die Nutzung des HV-Portals durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die 
entsprechenden Zugangsdaten erhält. Nach Festlegung des Vollmachtgebers werden dem 
Bevollmächtigten von der Gesellschaft eigene Zugangsdaten entweder per Post oder per E-Mail 
übermittelt. Für die Übermittlung kann bei Vollmachtserteilung durch Erklärung gegenüber der 
Gesellschaft unter Verwendung des von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Formulars eine 
Postadresse des Bevollmächtigten und bei Nutzung des HV-Portals für die Vollmachtserteilung entweder 
eine Postadresse des Bevollmächtigten oder eine E-Mail-Adresse des Bevollmächtigten angegeben 
werden. Sofern vom Vollmachtgeber keine Postadresse oder E-Mail-Adresse des Bevollmächtigten 
angegeben wird, erfolgt der Versand der Zugangsdaten des Bevollmächtigten per Post an die Adresse 
des Vollmachtgebers. Bitte berücksichtigen Sie bei Angabe einer Postadresse übliche Bearbeitungs- und 
Postlaufzeiten für die Übermittlung der Zugangsdaten.  

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn weder ein Kreditinstitut oder ein sonstiger Intermediär noch 
eine Vereinigung von Aktionären, ein Stimmrechtsberater oder eine sonstige, einem Intermediär gemäß 
§ 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Personenvereinigung bevollmächtigt wird. 

Bei Vollmachten an Kreditinstitute oder sonstige Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, 
Stimmrechtsberater oder sonstige in § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen und Institutionen gelten 
die besonderen gesetzlichen Vorschriften des § 135 AktG, die u. a. verlangen, dass die Vollmacht 
nachprüfbar festzuhalten ist, aber kein Textformerfordernis enthalten. Die betreffenden 
Vollmachtsempfänger setzen unter Umständen eigene Formerfordernisse fest; Einzelheiten sind ggf. bei 
dem jeweiligen Vollmachtsempfänger zu erfragen. 

Für den Widerruf oder die Änderung einer Vollmacht gelten die voranstehenden zur Erteilung der 
Vollmacht gemachten Ausführungen entsprechend. 
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Ein Vollmachtsformular und weitere Informationen zur Bevollmächtigung werden den ordnungsgemäß 
angemeldeten Personen zusammen mit den Zugangsdaten für die Nutzung des HV-Portals übersandt. 
Das Vollmachtsformular wird den Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten auch jederzeit auf Verlangen 
zugesandt und ist außerdem unter www.sartorius.com/hauptversammlung abrufbar. Die Aktionäre 
werden gebeten, Vollmachten vorzugsweise über das HV-Portal unter 
www.sartorius.com/hauptversammlung oder mittels des von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten 
Vollmachtsformulars zu erteilen. 

d) Ergänzende Regelungen zur Stimmrechtsausübung  
Gehen bei der Gesellschaft für denselben Aktienbestand auf unterschiedlichen Übermittlungswegen 
voneinander abweichende Erklärungen zur Ausübung des Stimmrechts ein, wird nur die zuletzt 
eingegangene Erklärung berücksichtigt.  

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im 
Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine zuvor an die Stimmrechtsvertreter zu diesem 
Tagesordnungspunkt insgesamt erteilte Weisung zur Ausübung des Stimmrechts bzw. eine zu diesem 
Tagesordnungspunkt insgesamt per (elektronischer) Briefwahl abgegebene Stimme, soweit sie nicht 
geändert oder widerrufen wird, auch als entsprechende Weisung bzw. entsprechende Stimmabgabe für 
jeden Punkt der zugehörigen Einzelabstimmung.  

Ebenso gilt eine an die Stimmrechtsvertreter erteilte Weisung zur Ausübung des Stimmrechts zu dem 
Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 2 der Hauptversammlung 
(Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns) bzw. eine zu diesem Beschlussvorschlag per 
(elektronischer) Briefwahl abgegebene Stimme auch für einen Beschlussvorschlag der Verwaltung, der in 
der Hauptversammlung infolge einer Änderung der Anzahl dividendenberechtigter Aktien in 
entsprechend angepasster Form zur Abstimmung gestellt wird, soweit die Weisung bzw. Stimmabgabe 
nicht geändert oder widerrufen wird. 

5. Weitere Rechte der Aktionäre 

a) Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 
am Grundkapital von € 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden (§ 122 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 AktG). Das Verlangen 
ist schriftlich (§ 126 BGB) an den Vorstand der Gesellschaft zu richten. Jedem neuen Gegenstand muss 
eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.  

Die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 
Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur 
Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. Bei der Berechnung dieser Frist sind §§ 70 und 121 
Abs. 7 AktG zu beachten. 

Das Verlangen muss der Gesellschaft bis zum Ablauf des 24. Februar 2025 (24.00 Uhr (MEZ)) zugehen. 
Es wird darum gebeten, entsprechende Verlangen an folgende Anschrift zu richten: 

Sartorius Aktiengesellschaft 
Vorstand 
Otto-Brenner-Straße 20 
37079 Göttingen 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des 
Verlangens in gleicher Weise wie die Einberufung bekannt gemacht. 
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b) Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1 und Abs. 4, 127 AktG  
Jeder Aktionär hat das Recht, der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder 
Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Vorschläge zu einer in der Tagesordnung 
vorgesehenen Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern zu übermitteln. Gegenanträge 
sowie Wahlvorschläge können der Gesellschaft vor der Hauptversammlung an folgende Adresse 
übermittelt werden: 

Sartorius Aktiengesellschaft 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 

oder per E-Mail: sartorius@linkmarketservices.eu 

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft bis spätestens 12. März 2025 (24.00 Uhr 
(MEZ)) unter der vorstehenden Adresse zugehen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs und 
einer etwaigen Begründung sowie eventueller Stellungnahmen der Verwaltung unverzüglich auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter www.sartorius.com/hauptversammlung zugänglich gemacht. 
Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht zugänglich gemacht. Ferner 
kann die Gesellschaft auch noch unter bestimmten weiteren, in den §§ 126 bzw. 127 AktG näher geregelten 
Voraussetzungen von einer Zugänglichmachung ganz oder teilweise absehen oder Gegenanträge bzw. 
Wahlvorschläge und deren Begründungen zusammenfassen. 

Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 AktG zugänglich zu machen sind, 
gelten gemäß § 126 Abs. 4 Satz 1 AktG als im Zeitpunkt ihrer Zugänglichmachung gestellt. Dies gilt 
entsprechend für Anträge zu Tagesordnungspunkten, die aufgrund eines Ergänzungsantrags von 
Aktionären gemäß § 122 Abs. 2 AktG durch gesonderte Bekanntmachung nachträglich auf die 
Tagesordnung gesetzt werden. Das Stimmrecht zu solchen Anträgen oder Wahlvorschlägen kann 
ausgeübt werden, sobald die in Abschnitt IV.3 genannten Voraussetzungen für die Ausübung des 
Stimmrechts erfüllt sind. Sofern der Aktionär, der den Antrag oder Wahlvorschlag gestellt hat, nicht 
ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist, muss der Antrag in der virtuellen 
Hauptversammlung nicht behandelt werden.  

Gegenanträge und Wahlvorschläge können auch während der virtuellen Hauptversammlung als 
Bestandteil des Redebeitrags im Wege der Videokommunikation gestellt werden (siehe dazu die 
nachstehenden Ausführungen unter Punkt d)).  

c) Einreichung von Stellungnahmen nach § 130a Abs. 1 bis 4 AktG 
Ordnungsgemäß zur virtuellen Hauptversammlung angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten 
haben das Recht, vor der Hauptversammlung Stellungnahmen zu Gegenständen der Tagesordnung im 
Wege elektronischer Kommunikation einzureichen (§ 130a Abs. 1 bis 4 AktG). 

Stellungnahmen sind in Textform über das HV-Portal unter www.sartorius.com/hauptversammlung bis 
spätestens fünf Tage vor der virtuellen Hauptversammlung, d.h. bis 21. März 2025 (24.00 Uhr (MEZ)) 
einzureichen. Eine Stellungnahme darf maximal 20.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) umfassen. 

Die Gesellschaft wird Stellungnahmen, die den vorstehenden Anforderungen genügen, in deutscher oder 
englischer Sprache eingereicht werden und nach den gesetzlichen Vorschriften zugänglich zu machen 
sind, bis spätestens vier Tage vor der virtuellen Hauptversammlung, d.h. bis zum 22. März 2025 (24.00 
Uhr (MEZ)), unter Nennung des Namens des einreichenden Aktionärs bzw. dessen Bevollmächtigten im 
HV-Portal unter www.sartorius.com/hauptversammlung veröffentlichen. Etwaige Stellungnahmen der 
Verwaltung werden ebenfalls im HV-Portal veröffentlicht.  
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Die Möglichkeit zur Einreichung von Stellungnahmen begründet keine Möglichkeit zur Vorab-
Einreichung von Fragen nach § 131 Abs. 1a AktG. Etwaige in Stellungnahmen enthaltene Fragen, Anträge, 
Wahlvorschläge und Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung werden in der virtuellen 
Hauptversammlung nicht berücksichtigt. Diese sind ausschließlich auf den in dieser Einberufung 
gesondert angegebenen Wegen zu stellen bzw. zu erklären. 

d) Rederecht nach § 130a Abs. 5 und 6 AktG 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, 
haben ein Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation. Anträge und 
Wahlvorschläge nach  
§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG sowie Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG dürfen Bestandteil des 
Redebeitrags sein. 

Am Tag der Hauptversammlung wird voraussichtlich ab 11.00 Uhr (MEZ) über das HV-Portal unter  
www.sartorius.com/hauptversammlung ein virtueller Wortmeldetisch geführt, über den die 
zugeschalteten Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten ihren Redebeitrag anmelden können. Für 
Redebeiträge müssen auf den Endgeräten eine Kamera und ein Mikrofon, auf die vom Browser aus 
zugegriffen werden kann, zur Verfügung stehen. Der Versammlungsleiter wird das Verfahren der 
Wortmeldung und Worterteilung in der virtuellen Hauptversammlung näher erläutern. 

Nach der Satzung der Sartorius Aktiengesellschaft ist der Versammlungsleiter ermächtigt, das Frage- und 
Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. Der Versammlungsleiter kann 
insbesondere bereits zu Beginn oder während der Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen für den 
ganzen Verlauf der Hauptversammlung, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten 
sowie für den einzelnen Frage- und Redebeitrag angemessen festsetzen. 

Die Gesellschaft behält sich gemäß § 130a Abs. 6 AktG vor, die Funktionsfähigkeit der 
Videokommunikation zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Gesellschaft in der Versammlung 
und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht 
sichergestellt ist. 

e) Auskunftsrecht nach § 131 AktG 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten können gemäß § 131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung vom 
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur 
sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist und kein 
Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage 
des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 

Das Auskunftsrecht nach § 131 AktG kann in der virtuellen Hauptversammlung ausschließlich im Wege der 
Videokommunikation über das HV-Portal ausgeübt werden, sofern der Versammlungsleiter dies gemäß § 
131 Abs. 1f AktG entsprechend festlegt. Es ist beabsichtigt, dass eine solche Festlegung durch den 
Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung getroffen wird.  

Eine Vorgabe des Vorstands gemäß § 131 Abs. 1a AktG, dass Fragen bereits im Vorfeld der virtuellen 
Hauptversammlung einzureichen sind, ist ausdrücklich nicht vorgesehen. Demgemäß kann das 
Auskunftsrecht in der virtuellen Hauptversammlung ohne die Beschränkungen ausgeübt werden, die für 
den Fall einer solchen Vorgabe gesetzlich vorgesehen sind. 

Neben dem Auskunftsrecht in der virtuellen Hauptversammlung, und ohne dieses einzuschränken, wird 
die Gesellschaft teilnahmeberechtigten Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten auf freiwilliger Basis im 
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Vorfeld der Hauptversammlung eine zusätzliche Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen 
Kommunikation eröffnen. Die Einzelheiten hierzu sind nachstehend unter Punkt 6 beschrieben.  

f) Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG i.V.m. § 
245 AktG 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, 
haben das Recht, gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation 
Widerspruch zu erklären (§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG i.V.m. § 245 AktG). Ein solcher Widerspruch kann 
von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zu deren Ende über das HV-Portal erklärt werden.  

6. Zusätzliche Fragemöglichkeit im Vorfeld der Hauptversammlung auf freiwilliger Basis  

Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, für teilnahmeberechtigte 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten – über die Vorgaben des § 131 Abs. 1 AktG hinaus – auf freiwilliger Basis 
eine zusätzliche Fragemöglichkeit im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung im Wege der elektronischen 
Kommunikation wie folgt einzurichten: 

Die zusätzliche Fragemöglichkeit soll teilnahmeberechtigten Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten die 
Möglichkeit geben, im Vorfeld der Hauptversammlung Fragen zur Tagesordnung einzureichen. 
Entsprechende Fragen können der Gesellschaft von Aktionären, welche die weiter oben genannten 
Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung erfüllt haben, bzw. ihren 
Bevollmächtigten bis 22. März 2025 (24.00 Uhr (MEZ)) in Textform in deutscher oder englischer Sprache 
über das HV-Portal unter www.sartorius.com/hauptversammlung übermittelt werden.  

Eine Beantwortung fristgerecht eingereichter Fragen erfolgt ausschließlich in der Hauptversammlung selbst. 
Der Vorstand entscheidet dabei nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, ob und wie er solche vorab 
übermittelten Fragen während der Hauptversammlung beantwortet. Er kann insbesondere die Anzahl der zu 
beantwortenden Fragen im Interesse eines zeitlich angemessenen Rahmens geeignet begrenzen, Fragen 
und deren Beantwortung zusammenfassen und/oder unter den übermittelten Fragen im Interesse der 
anderen Aktionäre für die Beantwortung eine geeignete Auswahl treffen.  

Die Gesellschaft behält sich vor, bei der Fragenbeantwortung jeweils den Namen und gegebenenfalls 
Wohnort bzw. Sitz des fragenden Aktionärs und/oder seines Bevollmächtigten zu nennen, soweit der 
Offenlegung bei der Übermittlung der Frage im HV-Portal nicht ausdrücklich widersprochen wird. 

Diese freiwillig eingerichtete zusätzliche Fragemöglichkeit im Vorfeld der Hauptversammlung begründet kein 
Frage- oder Auskunftsrecht. Mit ihr ist insbesondere kein Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG verbunden; 
sofern Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten von ihrem gesetzlichen Auskunftsrecht Gebrauch machen 
wollen, können sie dies ausschließlich während der virtuellen Hauptversammlung wie vorstehend beschrieben 
tun. Ferner werden etwaige im Rahmen dieser freiwillig eingerichteten zusätzlichen Fragemöglichkeit 
eingereichte Stellungnahmen, gestellte Anträge und Wahlvorschläge oder erklärte Widersprüche gegen 
Beschlüsse der Hauptversammlung weder vor noch in der virtuellen Hauptversammlung berücksichtigt. Diese 
sind ausschließlich auf den in dieser Einberufung gesondert angegebenen Wegen einzureichen, zu stellen 
bzw. zu erklären. 

Die Einräumung dieser freiwilligen zusätzlichen Fragemöglichkeit im Vorfeld der Hauptversammlung ist ferner 
ausdrücklich keine Vorgabe des Vorstands zur Einreichung von Fragen vor der Versammlung im Sinne des § 
131 Abs. 1a AktG. Die gesetzlichen Regelungen, die an eine solche Vorgabe anknüpfen, insbesondere § 118a 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 und § 131 Abs. 1c AktG, finden daher vorliegend keine Anwendung.   
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Die Möglichkeit der Aktionäre bzw. ihrer Bevollmächtigten, in der Hauptversammlung ihr Auskunftsrecht nach 
§ 131 Abs. 1 AktG nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auszuüben, bleibt von der vorstehenden 
zusätzlichen Fragemöglichkeit unberührt.  

7. Weitere Informationen zur Abstimmung  

Die vorgesehenen Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2, 3, 4, 5 und 8 haben verbindlichen, die 
vorgesehenen Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 6 und 7 haben empfehlenden Charakter im 
Sinne der Tabelle 3 der DurchführungsVO (EU) 2018/1212. Es besteht jeweils die Möglichkeit, mit Ja 
(Befürwortung) oder Nein (Ablehnung) zu stimmen oder auf eine Stimmabgabe zu verzichten (Enthaltung).  

8. Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft  

Erläuterungen zu den vorstehenden Rechten der Aktionäre nach den §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1 und Abs. 4, 127, 
130a und 131 AktG sowie der Inhalt der Einberufung und die weiteren Informationen und Unterlagen nach § 
124a AktG sind im Internet unter www.sartorius.com/hauptversammlung abrufbar. 

Dort werden sämtliche der Hauptversammlung gesetzlich zugänglich zu machenden Unterlagen auch 
während der virtuellen Hauptversammlung selbst zugänglich sein.  

Ferner werden dort auch weitere Informationen zur Hauptversammlung bereitgestellt unter Einschluss 
insbesondere der Formulare, die bei Stimmenabgabe durch Bevollmächtigte zu verwenden sind, sofern diese 
Formulare den Aktionären nicht direkt übermittelt werden. 

9. Zeitangaben 

Soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, sind sämtliche Zeitangaben in dieser 
Hauptversammlungseinladung Zeitangaben in der für Deutschland geltenden mitteleuropäischen Zeit 
(MEZ). Die koordinierte Weltzeit (UTC) entspricht der mitteleuropäischen Zeit (MEZ) minus einer Stunde. 

10. Informationen zum Datenschutz 

a) Rechtsgrundlage zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten und Verantwortlicher  
Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung personenbezogene 
Daten von ihren Aktionären sowie ggf. von deren Vertretern (insbesondere Name, Wohnort/Sitz, 
Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Weisungen an Stimmrechtsvertreter, Besitzart 
der Aktien, Nummer der Anmeldebestätigung, die Redebeiträge des jeweiligen Aktionärs bzw. seines 
Vertreters einschließlich darin enthaltener Fragen und Anträge, vorab eingereichte Stellungnahmen 
sowie ferner verschiedene technische Daten, die vom Browser des Aktionärs bzw. seines Vertreters bei 
Nutzung des HV-Portals automatisch übermittelt werden) auf Grundlage der geltenden 
Datenschutzgesetze, um ihnen die Ausübung ihrer Rechte gemäß AktG und Satzung der Sartorius 
Aktiengesellschaft im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
der Hauptversammlung sowie zur Ermöglichung der Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung 
nach §§ 118 ff. AktG zwingend rechtlich erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Sartorius 
Aktiengesellschaft (Otto-Brenner-Straße 20, 37079 Göttingen) verantwortliche Stelle i.S.d. Art. 4 Nr. 7 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe c DSGVO i.V.m. §§ 67, 118 ff. AktG. Darüber hinaus können 
Datenverarbeitungen, die der Organisation der virtuellen Hauptversammlung dienlich sind, auf 
Grundlage überwiegender berechtigter Interessen erfolgen (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe f DSGVO). Die 
Gesellschaft erhält die personenbezogenen Daten der Aktionäre in der Regel über die Anmeldestelle von 
dem Intermediär, den die Aktionäre mit der Verwahrung ihrer Aktien beauftragt haben (i.d.R. Depotbank), 
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oder indem sie vom Aktionär bzw. dessen Bevollmächtigtem im Rahmen der Ausübung 
hauptversammlungsbezogener Rechte selbst übermittelt werden. 

b) Weitergabe der personenbezogenen Daten und Kategorien der Empfänger  
Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung bedient sich die Gesellschaft externer Dienstleister 
und deren Subdienstleister jeweils in der EU, welche von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen 
Daten erhalten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Die Dienstleister 
sind verpflichtet, diese Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft zu verarbeiten. Im Übrigen 
werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und 
Aktionärsvertretern im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt, insbesondere 
das Teilnehmerverzeichnis gemäß § 129 AktG. Entsprechendes gilt für personenbezogene Daten in vor 
der virtuellen Hauptversammlung eingereichten Fragen und Stellungnahmen sowie den Redebeträgen 
während der Hauptversammlung. Die Gesellschaft kann Name und ggf. Sitz/Anschrift der Aktionäre bzw. 
deren Bevollmächtigter, die Fragen bzw. Stellungnahmen einreichen bzw. Redebeträge leisten, nennen. 
Die Redebeiträge werden den Aktionären und Aktionärsvertretern in Bild und Ton während der 
Hauptversammlung zur Verfügung gestellt.  

Darüber hinaus übermittelt die Gesellschaft personenbezogene Daten von Aktionären sowie ggf. deren 
Vertretern an weitere Empfänger außerhalb des Unternehmens, die diese Daten in eigener 
Verantwortlichkeit verarbeiten, Art. 4 Nr. 7 DSGVO. Dies können zum Beispiel öffentliche Stellen aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften sein. 

c) Speicherung der personenbezogenen Daten 
Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist oder die 
Sartorius Aktiengesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, zum Beispiel aus 
Haftungsrisiken aus der anwendbaren Gesetzgebung. Anschließend werden die personenbezogenen 
Daten gelöscht. 

Für die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfassten personenbezogenen Daten beträgt die 
Speicherdauer unter Beachtung gesetzlicher Nachweis- und Aufbewahrungspflichten (z.B. in AktG, HGB, 
Abgabenordnung) regelmäßig bis zu drei Jahre, es sei denn, die längere Verarbeitung der Daten ist im 
Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren im 
Zusammenhang mit der Hauptversammlung oder aus anderen Gründen erforderlich.  

d) Rechte im Hinblick auf personenbezogene Daten 
Betroffene können jederzeit Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Daneben 
bestehen unter bestimmten Voraussetzungen ein Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und 
Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf 
Datenübertragung nach Kapitel III der DSGVO. Diese Rechte können gegenüber der Sartorius 
Aktiengesellschaft unentgeltlich über deren Datenschutzbeauftragten unter den nachstehend unter e) 
genannten Kontaktdaten geltend gemacht werden. 

Zudem steht betroffenen Personen ein Beschwerderecht bei den Datenschutzaufsichtsbehörden nach 
Art. 77 DSGVO zu. Die für die Sartorius Aktiengesellschaft zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:  
Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover,  
poststelle@lfd.niedersachsen.de 
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e) Datenschutzbeauftragter 
Der Datenschutzbeauftragte der Gesellschaft steht betroffenen Personen als Ansprechpartner für 
datenschutzbezogene Anliegen unter nachfolgenden Kontaktdaten zur Verfügung: 

Sartorius Corporate Administration GmbH 
Datenschutzbeauftragter 
Otto-Brenner-Straße 20 
37079 Göttingen 

oder per E-Mail: dataprotection@sartorius.com 

 

Göttingen, im Februar 2025 

Sartorius Aktiengesellschaft 
Der Vorstand 
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Sartorius AG 
Otto-Brenner-Straße 20 
37079 Göttingen

Telefon 0551 308 0

www.sartorius.com

Sartorius Geschäftsbericht als Download und Online-Version
 Sartorius nutzt für seine Kommunikation verstärkt Online-Formate und bietet Ihnen als Nutzer damit zusätzliche  
Funktionen wie etwa Volltextsuche oder Download Center für Tabellen.
 Der Geschäftsbericht steht Ihnen darüber hinaus auch als PDF-Datei unter www.sartorius.com/hauptversammlung  
zum Herunterladen zur Verfügung.




